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(54) Beheizbarer Garraumeinsatz und Gargerät mit mindestens einer Mikrowellenquelle

(57) Der beheizbare Garraumeinsatz (1), weist min-
destens einen Grundkörper (2) und mindestens einen
unterhalb zumindest eines Bereichs des Grundkörpers
(2) angebrachten Heizkörper (3) auf, wobei der Grund-
körper (2) aus einem mikrowellendurchlässigen Material
besteht und zwischen dem Grundkörper (2) und dem
mindestens einen Heizkörper (3) mindestens eine mikro-
wellendichte Lage (4) angeordnet ist. Das Gargerät (9)

ist mit mindestens einer Mikrowellenquelle (12) ausge-
rüstet und weist eine Gargerätemuffel (10) mit minde-
stens einem hinter der Gargerätemuffel (10) angeordne-
ten Heizkörper (3; 16) auf, wobei die Gargerätemuffel
(10) zumindest bereichsweise aus einem mikrowellen-
durchlässigen Material besteht und zwischen der Gar-
gerätemuffel (10) und dem mindestens einen Heizkörper
(3; 16) mindestens eine mikrowellendichte Lage (4; 15)
angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen beheizbaren Gar-
raumeinsatz, aufweisend mindestens einen Grundkör-
per und mindestens einen unterhalb zumindest eines Be-
reichs des Grundkörpers angebrachten Heizkörper. Die
Erfindung betrifft ferner ein Gargerät, insbesondere
Haushaltsgargerät, mit mindestens einer Mikrowellen-
quelle, (Mikrowellengerät) aufweisend eine Gargeräte-
muffel mit mindestens einem hinter der Gargerätemuffel
angeordneten Heizkörper.
[0002] Es sind beheizbare Backraumteiler zur Ver-
wendung in Backöfen bekannt, welche ein Gehäuse aus
einem emaillierten Metallblech aufweisen und mit Rohr-
heizkörpern bestückt sind.
[0003] Mikrowellengeräte verwenden zur flächigen
Abschirmung gegen Mikrowellen Gehäuseteile aus
Blech, Metallgitter oder Metallblenden, z.B. Lochblen-
den.
[0004] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Nutzung von Mikrowellen bei der Behandlung von
Speisen weiter zu erleichtern.
[0005] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Bevorzugte Ausfüh-
rungsformen sind insbesondere den abhängigen An-
sprüchen entnehmbar.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst mittels eines (direkt)
beheizbaren Garraumeinsatzes, aufweisend minde-
stens einen Grundkörper und mindestens einen unter-
halb zumindest eines Bereichs des Grundkörpers ange-
brachten Heizkörper. Der Grundkörper besteht aus ei-
nem mikrowellendurchlässigen Material, und zwischen
dem Grundkörper und dem mindestens einen Heizkörper
ist mindestens eine mikrowellendichte Lage angeordnet.
Dadurch wird der Vorteil erreicht, dass auch mikrowel-
lenundichte Materialien für eine Gebrauchsoberfläche
(insbesondere Gargutablage) verwendbar sind, wodurch
eine Gebrauchstauglichkeit, insbesondere eine Reinig-
barkeit, des Garraumeinsatzes verbessert werden kann.
Gleichzeitig bleibt eine Langlebigkeit des mindestens ei-
nen Heizkörpers durch die als Abschirmung gegen po-
tenziell zerstörend wirkende Mikrowellen dienende mi-
krowellendichte Lage gewährleistet.
[0007] Dass der mindestens eine Heizkörper unter-
halb zumindest eines Bereichs des Grundkörpers ange-
bracht ist, kann insbesondere bedeuten, dass der min-
destens eine Heizkörper innerhalb eines von einem
Grundkörper abgedeckten Innenraums oder an einer Un-
terseite des Grundkörpers angeordnet ist. Dass der min-
destens eine Heizkörper unterhalb zumindest eines Be-
reichs des Grundkörpers angebracht ist, kann auch be-
deuten, dass der mindestens eine Heizkörper von dem
Grundkörper überdeckt ist.
[0008] Der Bereich kann eine Gebrauchsoberfläche
und/oder eine Trennwand sein.
[0009] Es ist eine Weiterbildung, dass das mikrowel-
lendurchlässige Material ein nichtmetallisches Material
ist. Das mikrowellendurchlässige Material kann insbe-

sondere ein glasartiges Material sein. Das glasartige Ma-
terial kann insbesondere Glas (speziell Borosilikatglas)
oder Glaskeramik sein. Die Verwendung des glasartigen
Materials weist den Vorteil einer guten Reinigbarkeit, ei-
ner hohen Temperaturfestigkeit, einer Korrosionsbe-
ständigkeit, einer Abreibfestigkeit sowie einer hochwer-
tigen Anmutung auf. Als ein weiterer Vorteil ergibt sich
eine praktische Verzugsfreiheit.
[0010] Das mikrowellendurchlässige Material kann al-
ternativ aus Kunststoff bestehen, insbesondere falls es
nicht dafür vorgesehen ist, hohe Temperaturen dauerfest
auszuhalten, so wie sie z.B. in einem Backofen auftreten,
z.B. von ca. 150°C oder mehr.
[0011] Es ist eine Ausgestaltung, dass der beheizbare
Garraumeinsatz einen (direkt) beheizbaren Gargutträger
und/oder einen (direkt) beheizbaren Garraumteiler um-
fasst. Der Gargutträger kann beispielsweise eine Back-
schale sein. Der Garraumteiler kann auch als ein Gar-
gutträger, insbesondere Backschale, vorgesehen und
eingerichtet sein. Speziell für diese Garraumeinsätze ist
eine gute Reinigbarkeit von Vorteil, da sie den Speisen
direkt (durch Auflage) oder indirekt (durch Herabtropfen
usw.) ausgesetzt sind.
[0012] Die Aufgabe wird auch gelöst durch ein Garge-
rät, insbesondere Haushaltsgargerät, mit mindestens ei-
ner Mikrowellenquelle (Mikrowellen-Haushaltsgerät),
aufweisend eine Gargerätemuffel mit mindestens einem
hinter der Gargerätemuffel angeordneten Heizkörper,
wobei die Gargerätemuffel zumindest bereichsweise aus
einem mikrowellendurchlässigen Material besteht und
zwischen der Gargerätemuffel (insbesondere zwischen
ihrem mindestens einen mikrowellendurchlässigen Be-
reich) und dem mindestens einen Heizkörper minde-
stens eine mikrowellendichte Lage angeordnet ist. So
können die Wände der Gargerätemuffel auch aus nicht-
mikrowellendichtem Material ausgestaltet sein, was eine
verbesserte Reinigbarkeit und/oder Haltbarkeit ermög-
licht, als auch eine preiswertere Ausgestaltung.
[0013] Die Gargerätemuffel mag somit vollflächig aus
dem mikrowellendurchlässigen Material bestehen, oder
die Gargerätemuffel mag Teile aus dem mikrowellen-
durchlässigen Material aufweisen.
[0014] Es ist eine Ausgestaltung, dass das mikrowel-
lendurchlässige Material der Gargerätemuffel zumindest
bereichsweise aus Kunststoff besteht. Dadurch ist die
Gargerätemuffel besonders einfach (z.B. durch Spritz-
guss) und preiswert herstellbar. Das mikrowellendurch-
lässige Material kann alternativ ein glasartiges Material
umfassen. Somit können auch in einem Mikrowellenge-
rät Heizungen unter glasartigen Materialien (Glaskera-
mik, Borosilikat, etc.) mit guten Reinigungseigenschaften
zum Einsatz kommen
[0015] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass das Gar-
gerät ein dedizierter Mikrowellenofen ist. Das Gargerät
kann aber auch ein Backofen/Mikrowellen-Kombinati-
onsgerät, ein Dampfgarer/Mikrowellen-Kombinations-
gerät oder ein sonstiges Mikrowellen-Kombinationsgerät
sein. Insbesondere bei einem dedizierten Mikrowellen-
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ofen und einem Dampfgarer/Mikrowellen-Kombinations-
gerät können zumindest Teilbereiche der Muffel (ggf. die
gesamte Muffel) aus einem metallisch beschichteten
Kunststoff realisiert werden. Die mikrowellenundurchläs-
sige Lage in Form der metallischen Beschichtung kann
insbesondere mittels einer Plasmabeschichtung aufge-
bracht worden sein.
[0016] Es ist eine allgemeine Ausgestaltung, dass die
mikrowellendichte Lage eine Dicke von maximal 300 Mi-
krometern, insbesondere zwischen einem und 300 Mi-
krometern, aufweist. Es ist eine besonders vorteilhafte
Ausgestaltung, wenn die mikrowellendichte Lage eine
Dicke zwischen 20 Mikrometern und 50 Mikrometern auf-
weist.
[0017] Es ist noch eine allgemeine Ausgestaltung,
dass die mikrowellendichte Lage einen Flächenwider-
stand von weniger als 150 Ohm/Flächeneinheit umfasst.
Die mikrowellendichte Lage kann insbesondere eine me-
tallische Lage sein oder aufweisen. Die Lage kann ein-
schichtig oder mehrschichtig (Schichtstapel) sein.
[0018] Es ist ferner eine Ausgestaltung, dass die mi-
krowellendichte Lage flächig auf dem Grundkörper auf-
liegt, um eine gute mechanische Fixierung sowie eine
besonders effektive Schutzwirkung zu ermöglichen.
[0019] Es ist noch eine Weiterbildung, dass die mikro-
wellendichte Lage eine vollflächige Lage ist. Die mikro-
wellendichte Lage kann aber auch zumindest bereichs-
weise eine Netzstruktur, Gitterstruktur und/oder Loch-
struktur o.ä. aufweisen.
[0020] Es ist eine zur Unterstützung einer guten Haf-
tung vorteilhafte Ausgestaltung, dass zwischen der mi-
krowellendichten Lage und dem Grundkörper minde-
stens eine Kontaktierhilfe angeordnet ist. Es ist eine Wei-
terbildung, dass die mindestens eine Kontaktierhilfe ein
Metallgewebe und/oder ein Haftmaterial wie eine Leitpa-
ste umfasst.
[0021] Die mikrowellendichte Lage kann auf den
Grundkörper beispielsweise mittels Siebdrucks, mittels
Rakelns, mittels thermischen Spritzens (insbesondere
eines Plasmasprühverfahrens), mittels eines CVD-Ver-
fahrens, mittels eines PVD-Verfahrens, mittels eines
Sprüh-und Tauchverfahrens und/oder mittels eines Auf-
schleuderns aufgebracht werden.
[0022] Es ist zudem eine Ausgestaltung, dass der min-
destens eine Heizkörper mindestens einen Schichtheiz-
körper umfasst. Der Schichtheizkörper kann insbeson-
dere einen Dickschichtheizkörper mit einer Dicke vom
nicht mehr als ca. 500 Mikrometer umfassen. Insbeson-
dere ein Schichtheizkörper kann durch intensive Mikro-
wellenstrahlung beschädigt werden, so dass eine Ab-
schirmung mittels der mikrowellenundurchlässigen Lage
besonders vorteilhaft ist. Im Gegensatz zu einem, grund-
sätzlich auch verwendbaren, Rohrheizkörper ist ein
Schichtheizkörper schneller ansprechbar, energiespa-
render und preiswerter in der Herstellung.
[0023] Es ist noch eine Weiterbildung, dass der min-
destens eine Heizkörper mindestens eine Flächenhei-
zung bildet. Eine Flächenheizung kann sich insbesonde-

re dadurch auszeichnet, dass sie eine hochgradig gleich-
mäßige Wärme über eine signifikante Fläche abgibt, z.B.
im Gegensatz zu einer Linienheizung. Der mindestens
eine Heizkörper kann dazu beispielsweise in Form einer
mäanderförmig geführten Heizkörperbahn vorliegen. Al-
ternativ kann der mindestens eine Heizkörper rechteckig
ausgestaltet sein, wobei Kontaktleiter oder Elektroden
insbesondere ganzseitig an zwei gegenüberliegenden
Seiten vorhanden sein können.
[0024] In den folgenden Figuren wird die Erfindung an-
hand von Ausführungsbeispielen schematisch genauer
beschrieben. Dabei können zur Übersichtlichkeit gleiche
oder gleichwirkende Elemente mit gleichen Bezugszei-
chen versehen sein.

Fig.1 zeigt einen erfindungsgemäßen Garraumteiler
gemäß einer ersten Ausführungsform;
Fig.2 zeigt einen erfindungsgemäßen Garraumteiler
gemäß einer zweiten Ausführungsform; und
Fig.3 zeigt ein erfindungsgemäßes Haushaltsgarge-
rät in Form eines Mikrowellengeräts.

[0025] Fig.1 zeigt einen beheizbaren Garraumteiler 1
zum Einschub in einen Garraum eines Haushaltsgarge-
räts. Der Garraumteiler 1 weist einen in einer horizonta-
len Ebene vollflächig ausgedehnten Grundkörper 2 aus
Glaskeramik auf. Mittels des Garraumteilers 1 kann der
Garraum horizontal unterteilt werden, wobei der Gar-
raumteiler 1 typischerweise einen Garraumboden eines
genutzten Teilgarraums darstellt. Der gezeigte Garraum-
teiler 1 weist oberseitig eine Gebrauchsoberfläche 5 in
Form einer schalenförmigen Vertiefung auf, welche als
Gargutablage ähnlich einer Backschale dient. Der Gar-
raum weist also eine Doppelfunktionalität als Garraum-
teiler und Backschale auf.
[0026] Um eine Unterhitzefunktion bereitzustellen ist
an einer Unterseite des Garraumteilers 1 ein Heizkörper
3 angebracht. Der Heizkörper 3 liegt hier in Form eines
mäanderförmig angeordneten, bandförmigen Heizleiters
vor, welcher als ein Schichtheizkörper in Dickschicht-
technik mit einer Dicke von nicht mehr als 500 Mikrome-
tern aufgebracht worden ist.
[0027] Da Glaskeramik gegenüber Mikrowellen durch-
lässig ist, würde bei einem Einsatz des Garraumteilers
1 in einem Mikrowellengerät mit einer beispielsweise
deckenseitig angeordneten Mikrowellenquelle (z.B. ei-
nem Magnetron) Mikrowellenstrahlung auf den Heizkör-
per 3 einstrahlen. Die Mikrowellenstrahlung kann aber
eine Degradation des Heizkörpers 3 bewirken, was ins-
besondere bei einem Schichtheizkörper zu einer Ver-
schlechterung der Wärmeabstrahlcharakteristik oder so-
gar zu einem Versagen führen kann.
[0028] Um den Heizkörper 3 gegen die Mikrowellen-
strahlung abzuschirmen und so seine Langlebigkeit zu
verbessern, ist an der Unterseite des Grundkörpers 2
eine mikrowellendichte Lage 4 vorhanden. Die mikrowel-
lendichte Lage 4 ist oberhalb des Heizkörpers 3 ange-
ordnet und befindet sich somit zwischen dem Grundkör-
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per 2 und dem Heizkörper 3. Die mikrowellendichten La-
ge 15 kann insbesondere eine metallische Lage mit einer
Dicke zwischen 20 Mikrometern und 50 Mikrometern
sein, die einen ohmschen Widerstand oder Flächenwi-
derstand von weniger als 150 Ohm (pro Einheitsfläche)
aufweist.
[0029] Mittels der mikrowellendichten Lage 4 kann so-
mit auch ein Grundkörper 2 aus einem glasartigen Ma-
terial mit einem Mikrowellengerät verwendet werden.
Glasartiges Material ist im Vergleich zu den bisher ver-
wendeten, ggf. emaillierten, Blechteilen leichter reinig-
bar, widerstandsfähiger gegenüber chemischer Korrosi-
on und Abrieb, verzugsfrei sowie designtechnisch hoch-
wertiger.
[0030] Fig.2 zeigt einen erfindungsgemäßen Gar-
raumteiler 6 gemäß einer zweiten Ausführungsform. Der
Garraumteiler 6 ist ähnlich zu dem Garraumteiler 1 auf-
gebaut, außer dass der Grundkörper 7 nun ein geschlos-
senes Gehäuse bildet, in dessen Innenraum 8 sich der
Heizkörper 3 befindet.
[0031] Alternativ oder zusätzlich zu der mikrowellen-
dichten Lage 4 oberhalb des Heizkörpers 3 können auch
eine mikrowellendichten Lage 4b unterhalb des Heizkör-
pers 3 und/oder mindestens eine mikrowellendichten La-
ge 4c seitlich des Heizkörpers 3 angeordnet sein, um
eine Einstrahlung von Mikrowellenstrahlung von unten
oder von der Seite zu berücksichtigen.
[0032] Fig.3 zeigt ein erfindungsgemäßes Haushalts-
gargerät in Form eines Mikrowellengeräts 9. Das Mikro-
wellengerät 9 weist einen durch eine Gargerätemuffel 10
begrenzten Garraum 11 auf. In den Garraum 11 kann
beispielsweise ein Garraumteiler 1 oder 6 eingesetzt
werden. Oberhalb der Gargerätemuffel 10 befindet sich
ein Magnetron 12 als Mikrowellenquelle, welches Mikro-
wellenstrahlung M erzeugt, die den Garraum 11 durch-
dringt. Jedoch ist das Mikrowellengerät 9 nicht darauf
beschränkt und kann beispielsweise ein an einer ande-
ren Stelle angeordnetes Magnetron 12 aufweisen, des-
sen Mikrowellenstrahlen mittels einer Wellenleitung an
den Garraum 11 herangeführt werden.
[0033] Bisher weist die Gargerätemuffel 10 einen me-
tallischen Grundkörper auf, z.B. aus Edelstahl, um die
Umgebung der Gargerätemuffel 10 vor Mikrowellen-
strahlung zu schützen. Das vorliegende Mikrowellenge-
rät 9 weist jedoch eine Gargerätemuffel 10 auf, die einen
Grundkörper 13 aus mikrowellendurchlässigem Kunst-
stoff aufweist.
[0034] Zur Abschirmung der Umgebung der Gargerä-
temuffel 10 ist der Grundkörper 13 bis auf einen dem
Magnetron 12 gegenüberliegenden und zur Einstrahlung
der Mikrowellenstrahlung benötigten Einstrahlbereich 14
mit einer mikrowellenundurchlässigen oder mikrowellen-
dichten Lage 15 beschichtet. Die mikrowellendichten La-
ge 15 kann insbesondere eine metallische Lage mit einer
Dicke zwischen 20 Mikrometern und 50 Mikrometern
sein. Das Metall weist vorzugsweise einen ohmschen
Widerstand oder Flächenwiderstand von weniger als 150
Ohm (pro Einheitsfläche) auf.

[0035] Die mikrowellenundurchlässige Lage 15
schützt hier insbesondere einen an einer Unterseite der
Gargerätemuffel 10 angebrachten Heizkörper 16. Der
Heizkörper 16 weist eine flächig durchgehende, rechtek-
kige Heizleiterschicht 17 auf, welche an zwei gegenüber-
liegenden Seiten ganzseitig durch eine jeweilige Elektro-
de 18 elektrisch kontaktiert ist. Der Heizkörper kann je-
doch jegliche geeignete Ausgestaltung annehmen, z.B.
als eine Flächenheizung mit einem oder mehreren band-
förmigen Heizleiterbahnen versehen sein, welche bei-
spielsweise mäanderförmig und/oder spiralförmig ver-
laufen können und geeignet kontaktiert sind.
[0036] Selbstverständlich ist die vorliegende Erfin-
dung nicht auf die gezeigten Ausführungsbeispiele be-
schränkt.
[0037] So kann die Mikrowellenstrahlung auch seitlich
oder von unten in den Garraum eingebracht werden.

Bezugszeichenliste

[0038]

1 Garraumteiler

2 Grundkörper

3 Heizkörper

4 mikrowellendichte Lage

4b mikrowellendichte Lage

4c mikrowellendichte Lage

5 Gebrauchsoberfläche

6 Garraumteiler

7 Grundkörper

8 Innenraum

9 Mikrowellengerät

10 Gargerätemuffel

11 Garraum

12 Magnetron

13 Grundkörper

14 Einstrahlbereich

15 mikrowellendichte Lage

16 Heizkörper

5 6 



EP 2 464 196 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

17 Heizleiterschicht

18 Elektrode

M Mikrowellenstrahlung

Patentansprüche

1. Beheizbarer Garraumeinsatz (1; 6), aufweisend min-
destens einen Grundkörper (2; 7; 13) und minde-
stens einen unterhalb zumindest eines Bereichs des
Grundkörpers (2; 7; 13) angebrachten Heizkörper
(3; 16),
dadurch gekennzeichnet, dass
der Grundkörper (2; 7; 13) aus einem mikrowellen-
durchlässigen Material besteht und zwischen dem
Grundkörper (2; 7; 13) und dem mindestens einen
Heizkörper (3; 16) mindestens eine mikrowellen-
dichte Lage (4; 4b, 4c; 15) angeordnet ist.

2. Beheizbarer Garraumeinsatz (1; 6) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass das mikrowel-
lendurchlässige Material ein glasartiges Material ist.

3. Beheizbarer Garraumeinsatz (1; 6) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der beheizbare Garraumeinsatz (1;
6) einen beheizbaren Gargutträger und/oder einen
beheizbaren Garraumteiler (1; 6) umfasst.

4. Gargerät (9) mit mindestens einer Mikrowellenquelle
(12), aufweisend eine Gargerätemuffel (10) mit min-
destens einem hinter der Gargerätemuffel (10) an-
geordneten Heizkörper (3; 16),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Gargerätemuffel (10) zumindest bereichsweise
aus einem mikrowellendurchlässigen Material be-
steht und zwischen der Gargerätemuffel (10) und
dem mindestens einen Heizkörper (3; 16) minde-
stens eine mikrowellendichte Lage (4; 4b, 4c; 15)
angeordnet ist.

5. Gargerät (9) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mikrowellendurchlässige Mate-
rial aus Kunststoff besteht.

6. Gargerät (9) nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gargerät (9)
ein Mikrowellenofen, ein Backofen/Mikrowellen-
Kombinationsgerät oder ein Dampfgarer/Mikrowel-
len-Kombinationsgerät ist.

7. Vorrichtung (1; 6; 9) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die mikrowellendichte Lage (4; 4b, 4c; 15) eine Dicke
zwischen 20 Mikrometern und 50 Mikrometern und
einen Flächenwiderstand von weniger als 150

Ohm/Flächeneinheit umfasst.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mi-
krowellendichte Lage (4; 4b, 4c; 15) flächig auf dem
Grundkörper (2; 7; 13) aufliegt und zwischen der mi-
krowellendichten Lage (4; 4b, 4c; 15) und dem
Grundkörper (2; 7; 13) mindestens eine Kontaktier-
hilfe angeordnet ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der min-
destens eine Heizkörper (3; 16) mindestens einen
Schichtheizkörper umfasst.
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